
 

 

  

Leitfaden zum 
Hochladen des 
Nachweises über den 
Erhalt der ESF+ Beiträge 
2021-2027 in CoheMON 

Europäischer Sozialfonds Plus 

Europa noch näher
Un’Europa più vicina



Europäischer Sozialfonds Plus 2021-2027 

Leitfaden zum Hochladen des Nachweises über den Erhalt der ESF+ Beiträge 2021-2027 in CoheMON 1  
Version 1.0 Rundschreiben 2025-008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Leitfaden zum Hochladen des Nachweises über den Erhalt der ESF+ Beiträge 2021-2027 in CoheMON 

 

Veröffentlichung der Verwaltungsbehörde: Version 1.0 

Genehmigt mit dem Rundschreiben Nr. 2025-008 der Direktorin des Amtes ESF in Ihrer Funktion als 

Verwaltungsbehörde der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol 

 

Autonome Provinz Bozen – Südtirol 

Abteilung Europa 
Amt des Europäischen Sozialfonds 

Gerbergasse 69 - 39100 Bozen 

Tel: +39 0471 41 31 30 

esfbz@provinz.bz.it  

www.provinz.bz.it/esf  

  

 

Im Falle von Unstimmigkeiten oder Widersprüchen zwischen der italienischen und der deutschen Sprachfassung ist 

die italienische Sprachfassung zu berücksichtigen. 

© Autonome Provinz Bozen - Vervielfältigung mit Quellenangabe gestattet. 
  



Europäischer Sozialfonds Plus 2021-2027 

Leitfaden zum Hochladen des Nachweises über den Erhalt der ESF+ Beiträge 2021-2027 in CoheMON 2  
Version 1.0 Rundschreiben 2025-008 

 

 

1. Hochladen des Nachweises des Erhalts der 
Vorauszahlung 

 

Nach Erhalt der Vorauszahlung für ein ESF+ Projekt, muss der Begünstigte (für jedes Projekt) den Nachweis 

über den Zahlungseingang in CoheMON hochladen (Kontoauszug mit eventuellen Details). 

Zu diesem Zweck meldet sich der Begünstige im eigenen Bereich in CoheMON an, ruft das betreffende 

Projekt auf und klickt dort im Bereich VORSCHUSS auf den Button DETAILS: 

 

 

Klicken Sie auf den Button Nachweis hochladen: 
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Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Speichern: 

 

 

 

2. Hochladen des Nachweises des Erhalts der 
Abrechnungen 

  
 

Nach Eingang des genehmigten Öffentlichen Beitrags, infolge der Überprüfung der Abrechnung (sei es der 

Dreimonatlichen Erklärungen sowie auch der Endabrechnung) eines ESF+ Projektes, ist der Begünstigte 
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verpflichtet, den Nachweis des Erhalts für jedes Projekt ins CoheMON-System hochzuladen (Kontoauszug 

mit eventuellen Details). 

 

Zu diesem Zweck meldet sich der Begünstigte im eigenen Bereich in CoheMON an, ruft das betreffende 

Projekt auf und dort den Bereich ABRECHNUNG: 

 

 

Im Bereich ABRECHNUNG ruft der Begünstigte die betreffende Abrechnung auf und klickt dort auf den 

Button ZUGANG: 

 

 

Klicken Sie auf den Button Nachweis hochladen: 

 

 

Fügen Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf SPEICHERN: 
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